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Neue Steuerpraxis mit Auswirkungen
Betriebswirtschaft / Beim Hofverkauf müssen nun der bezahlte Kaufpreis einbilanziert und Gewinne oder Verluste abgerechnet werden.

BRUGG Neue Leitentscheide von 
Gerichten führen dazu, dass 
Kantone ihre angewandte 
Steuerpraxis anpassen müssen. 
Das hat oft Auswirkungen auf 
noch nicht veranlagte Steuer-
erklärungen. Rechtlich binden-
de Anfragen und Abklärungen 
behalten grundsätzlich ihre 
Wirksamkeit.

Bisher Buchwertfortführung  

In zahlreichen Kantonen wurde 
in der Vergangenheit von der 
Steuerbehörde eine Buchwert-
fortführung durch den Käufer 
gewährt (Definition siehe Kas-
ten), auch wenn der Kaufpreis 
tiefer als der Buchwert lag. Kon-
sequenterweise musste der Hof-
übernehmer die kumulierten 
Abschreibungen (Differenz zwi-
schen Buchwerten und Anlage-
kosten) und die damit verbunde-
nen latente fiskale Belastung 
(nicht abgerechnete Steuer und 
AHV-Beiträge) ebenfalls weiter-
führen. Weil diese Praxis für den 
Hofabtreter keine Steuer- und 
AHV-Belastung zur Folge hatte, 
war dies eine beliebte Vorge-
hensweise.

Durch die Einführung der re-
vidierten Ertragswertschätzung 
per 1. April 2018 werden in der 
Regel höhere Ertragswerte und 
somit Verkaufspreise für land-
wirtschaftliche Liegenschaften 
geschätzt und realisiert. Mit der 
Praxis der Buchwertfortführung 
werden die Gewinne jedoch 
nicht abgerechnet. Umgekehrt 
konnte der Hofabtreter realisier-
te Verluste nicht geltend machen. 
Der Hofübernehmer konnte hö-
here Buchwerte bilanzieren und 
hatte somit ein höheres Ab-
schreibungspotenzial.

Neu: Kaufpreis einbilanzieren

Aufgrund eines Urteils des Spe-
zialverwaltungsgerichts Steuern 
im Kanton Aargau verstosse eine 
Buchwertfortführung bei tiefe-
rem Kaufpreis als der Buchwert 
gegen das Handelsrecht. Zahl-

reiche Kantone stützen sich nun 
auf dieses Urteil. Darum muss 
neu der bezahlte Kaufpreis ein-
bilanziert werden. Beim Hof- 
abtreter wird der Gewinn, res-
pektive Verlust, abgerechnet. 
Realisierte Gewinne (Differenz 
Buchwert bis Verkaufspreis) 
 ergeben einen Liquidationsge-
winn, welcher bei der Erfüllung 
der Voraussetzungen nach Art. 
37b DBG privilegiert abgerech-
net werden kann. Werden dabei 
nicht alle kumulierten Abschrei-
bungen wiedereingebracht, wer-
den diese nicht besteuert und ge-
hen unter (siehe Abbildung). 

Bei Betrieben mit hohen Buch-
werten kann beim Einbilanzie-
ren des Kaufpreises ein Verlust 

entstehen (siehe Abbildung). 
Auch in diesem Fall gehen die 
kumulierten Abschreibungen 
unter. Der Verlust kann mit 
einem übrigen Liquidationsge-
winn, zum Beispiel aus dem Ver-
kauf von Inventaren, verrechnet 
werden. Bleibt auch danach ein 
Liquidationsverlust, wird dieser 
zuerst mit dem ordentlichen 
selbstständigen Einkommen 
verrechnet. Ist der Verlust noch 
immer nicht gedeckt, kann er mit 
dem übrigen Einkommen, zum 
Beispiel aus einer unselbststän-
digen Tätigkeit, auf der Steuer-
erklärung im gleichen Jahr ver-
rechnet werden.

Wichtig zu wissen ist, dass es 
nicht in jedem Kanton gleich ge-

handhabt wird. Unterschiedlich 
ist vor allem der Umgang mit den 
kumulierten Abschreibungen. 
Beispielsweise müssen im Kan-
ton Aargau bei einer familien-
internen Hofübergabe, aufgrund 
einer kantonalen Gesetzesbe-
stimmung (gemäss bäuerlichem 
Bodenrecht bildet der Ertrags-
wert den Kaufpreis), die histori-
schen Anlagekosten weiter- 
geführt werden. Weil die Grund-
stücke innerhalb der Familie 
weitergegeben werden, hat dies 
bei der Grundstückgewinn-
steuer (Definition siehe Kasten) 
eine aufschiebende Wirkung 
und wird deshalb bei der Grund-
stückgewinnsteuer nicht veran-
lagt. In diesem Fall bleiben die 

nicht abgerechneten kumulier-
ten Abschreibungen beim Kan-
ton bestehen, beim Bund gehen 
sie unter. Kantone wie beispiels-
weise Zürich oder Graubünden 
führen nach erfolgter Hofüber-
gabe keine historischen Anlage-
kosten weiter. Die zu diesem 
Zeitpunkt nicht besteuerten ku-
mulierten Abschreibungen ver-
fallen endgültig.

Objektweise abgerechnet

Mit dem Bundesgerichtsurteil 
vom 9. März 2020 (2C_202 / 2017) 
wurde ein zuvor getroffener Leit-
entscheid des Bundesgerichts 
vom 27. September 2017 (2C_708 
/2017) umgestossen. Das Urteil 
vom 27. September 2017 erlaub-

te die objektbezogene Abrech-
nung einzelner Gebäude eines 
gesamten Grundstückes beim 
Veräussern oder Überführen in 
das Privatvermögen. Diese Pra-
xis wurde mit dem neuen Urteil 
vom 9. März 2020 nun wieder 
verboten (siehe Tabelle).

Die objektbezogene Abrech-
nung hatte den Vorteil, dass bei 
einzelnen Gebäuden eines 
Grundstückes nur die wieder-
eingebrachten Abschreibungen 
bis zum Verkaufspreis, respekti-
ve Überführungswert, mit der 
Einkommenssteuer besteuert 
wurden. Dies hatte zur Folge, 
dass bei der objektbezogenen 
Abrechnung auf einem einzel-
nen Gebäude nicht alle ku- 
mulierten Abschreibungen wie-
dereingebracht wurden und 
konnten mit wiedereingebrach-
ten Abschreibungen von ande-
ren Gebäudeteilen verrechnet 
werden. So konnten Gewinne 
von der Einkommenssteuer zur 
Grundstückgewinnsteuer umge-
lagert werden. Landwirtschaft-
liche Grundstücke werden nur 
bis zu den Anlagekosten mit der 
Einkommenssteuer  besteuert. 
Der Wertzuwachsgewinn (Diffe-
renz Anlagekosten bis Verkaufs-
preis/Überführungswert) wird 
mit der Grundstückgewinn-
steuer erfasst und abgerechnet 
(DBG Art. 18 Abs.4). 

Liegenschaft gilt als Ganzes

Weil der Bund keine Grund-
stückgewinnsteuer erfasst, ent-
ging dem Bund durch diese Ver-
anlagungspraxis Steuersubstrat. 
Das Bundesgericht anerkannte 
im neuen Leitentscheid, dass die 
objektbezogene Abrechnung 
handelsrechtlich richtig sei, je-
doch müsse bei der Veräusse-
rung oder Überführung ins Pri-
vatvermögen die Liegenschaft 
als Ganzes betrachtet und abge-
rechnet werden. Das Bundesge-
richt gewichtet somit das sach-
rechtliche Akzessionsprinzip 
(ZGB Art. 667 Abs. 2 und Art. 642 
Abs. 2; Definition siehe Kasten) 
höher als das Handelsrecht.
Künftig dürfen landwirtschaftli-
che Grundstücke, welche ver-
kauft oder in das Privatvermö-
gen überführt werden, nicht 
mehr objektbezogen abgerech-
net werden und müssen als Gan-
zes betrachtet werden.

Steuerpraxis wird angepasst

Viele Kantone sind davon nicht 
betroffen, da sie die objektbezoge-
ne Abrechnung nie angewendet 
haben. Kantone, welche die  
objektbezogene Abrechnung an-
wendeten, passen ihre künftige 
Steuerpraxis gemäss dem Leitent-
scheid 2C_202 / 2017 an. Bewillig-
te Steueranfragen (Rulings) behal-
ten grundsätzlich ihre Gültigkeit. 

Für die eigene Rechtssicher-
heit sollte bei der Steuerbehörde 
nachgefragt werden.

 Marco Senn,
 stv. Bereichsleiter Treuhand, 
 Agriexpert

Aufgrund eines Urteils des Spezialverwaltungsgerichts Steuern verstosse eine Buchwertfortführung bei einem tieferen Kaufpreis als der 
Buchwert gegen das Handelsrecht. Daraus ergeben sich neue Auflagen, die beachtet werden müssen. (Bild Adobe Stock)

Anlagekosten

CHF 800 000.–

Buchwert

CHF 600 000.–

kumulierte
Abschreibungen

CHF 200 000.–

Beispiel Verkauf Gewinn:

Verkaufspreis CHF 750 000.–

Buchwert CHF 600 000.–

Gewinn  CHF 150 000.–

Beispiel Verkauf Verlust:

Verkaufspreis CHF 550 000.–

Buchwert CHF 600 000.–

Verlust  CHF 50 000.–

Der Buchwert ergibt sich aus den Anlagekosten minus den kumulierten Abschreibungen. Liegt der 
Buchwert über dem einbilanzierten Kaufpreis, kann ein Verlust entstehen.  (Quelle Agriexpert)

Ein Beispiel einer objektbezogenen und nicht objektbezogenen Abrechnung
Konto Buchwert Kumulierte Abschreibungen Anlagekosten Verkehrswert (Überführungs-

wert)/Verkaufspreis
Veräusserungsgewinn «alt», 
objektbezogene Abrechnung

Veräusserungsgewinn 
«neu», nicht objektbezogene 
 Abrechnung

Wohnhaus 263 200 56 409 319 609 360 400 56 409 -

Schopf 45 906 114 526 160 432 59 400 13 494 -

Ökonomie 379 000 231 250 610 250 345 000 -34 000 -

Remise 6500 10 309 16 809 24 500 10 309 -

Land und Wald 22 600 0 22 600 157 800 0 -

Total 717 206 412 494 1 129 700 947 100 46 212 229 894.00

Unterschied objektbezogene Abrechnung (nach Leitentscheid 2C_708/2017 nicht mehr anwendbar) und nicht objektbezogene Abrechnung. Quelle: Agriexpert.

Erläuterung der Begriffe

Buchwert: Vermögenswert 
aus dem ursprünglichen Kauf-
preis minus dem Wertverlust, 
d. h. der Wertreduzierung eines 
Vermögenswerts.
Buchwertfortführung: Bewer-
tung eines Wirtschaftsgutes 
bei seinem Erwerb. Sie dient 
dazu, vorhandene stille Reser-
ven zu einem späteren Zeit-
punkt besteuern zu können, 
wenn bei einem Eigentums-
übergang auf Aufdeckung und 
Versteuerung stiller Reserven 
verzichtet wurde, z. B. Erb-
schaft oder Schenkung.
Abschreibungen: Wertminde-
rungen in Folge seiner Abnut-
zung.
Kumulierte Abschreibungen: 
Summe der bisherigen Ab-
schreibungen.

Grundstückgewinnsteuer: 
Wer ein Grundstück veräus-
sert, muss den Gewinn aus 
dem Verkauf versteuern.
Anlagekosten: Bestehen 
aus dem Erwerbspreis und 
den mit dem Kauf verbun-
denen Aufwendungen wie 
Notariats- und Grundbuch-
gebühren, wertvermehrende 
Investitionen etc., die mit 
der Veräusserung der Immo-
bilie im Zusammenhang 
stehen.
Akzessionsprinzip: Es 
besagt, dass die Bestand- 
teile eines Objekts dessen 
rechtliches Schicksal teilen. 
Das heisst ein Eigentümer 
einer Sache ist auch Eigen-
tümer an all ihren Bestand-
teilen. ke


